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Die landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. 
 
In die Begründung, Ziffer 2, wird die Betriebsbeschreibung des 
vorhandenen Gewerbebetriebes aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem zweiten Entwurf Teilfortschreibung LEP sowie 
Teilaufstellung Regionalpläne I bis III (Sachthema Windenergie) beträgt 
der Abstand bei planerisch verfestigten Gewerbeflächenausweisungen  
400 m. 
Der Abstand der Planfläche zu dem Windpark beträgt 514 m. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die im Ursprungsplan festgesetzte Knickneuanlage, als Grenze in 
Richtung Osten, ist bis jetzt als Wall ohne Gehölze angelegt worden. Die 
Bepflanzung wurde noch nicht ausgeführt. Somit kann nicht von einem 
„gut entwickelten Knick“ gesprochen werden. Ein Ersatz für diesen Knick 
im Verhältnis von 1:1,25 ist somit gerechtfertigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die vorhandene Streuobstwiese im südöstlichen Bereich des Flurstücks 
47 sowie ein Teil der Streuobstwiese im südwestlichen Bereich des 
Flurstücks 46 werden als Gewerbegebiet überplant. Streuobstwiesen 
gehören zu Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz. 
Ein, nach dem Erlass vom Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume „Verhältnis der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht – Anlage: 
Hinweise zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in 
der verbindlichen Bauleitplanung“, vorgegebener Zuschlag bei Eingriffen  
auf Flächen mit Streuobstwiesen wird bei der Ermittlung des 
erforderlichen Ausgleiches berücksichtigt. 
Im östlichen und im südöstlichen Planbereich werden 
Maßnahmenflächen mit der Ziel „Entwicklung von Streuobstwiesen“ 
festgesetzt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Zum Ursprungsplan, dem B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Woltersdorf, 
wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt (Gutachten Nr. 
11-06-2), mit nachfolgendem Ergebnis:  
„An der westlichen Plangebietsgrenze werden die für Gewerbegebiete 
geltenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 65 
dB(A) am Tag mit Beurteilungspegeln von 57 – 62 dB(A) sowie 55 dB(A) 
in der Nacht mit Beurteilungspegeln von 50 – 55 dB(A) eingehalten bzw. 
unterschritten. An dem Wohnhaus Moorweg 1 betragen die 
Beurteilungspegel 51 dB(A) am Tag und 44 dB(A) in der Nacht. 
Festsetzungen zum Verkehrslärmschutz sind im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 7 nicht erforderlich“. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die beantragten 
Parameter werden eingehalten. 
Bei baulichen Anlagen, einschließlich der untergeordneten 
Gebäudeteile, wird die genannte Höhe von 30 m nicht überschreiten. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Begründung. 
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Fachdienst Wasserwirtschaft: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Ein Bodengutachten wurde, u.a. um die Versickerungsfähigkeit des 
Bodens beurteilen zu können, erstellt. Die Ergebnisse daraus sind in die 
Begründung zur 2. F-Planänderung sowie zur 1. Änderung und 
Erweiterung des B-Planes Nr. 7 aufgenommen worden. 
 
Fachdienst Naturschutz: 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Städtebau und Planungsrecht 
 
Zu 1 und 4 
In die Begründung, Ziffer 2, wird die Betriebsbeschreibung des 
vorhandenen Gewerbebetriebes aufgenommen. 
 
Zu 2 und 3 
Die vom Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 7 ausgehenden 
Geräusche lösen am Tag auch nachdessen im Rahmen der 1. 
Änderung vorgesehenen Erweiterung in Richtung Osten weder im 
Hinblick auf den pauschalen Anhaltswert der DIN 18005-1 für 
Emissionen gewerblicher Nutzungen noch im Hinblick auf die 
Untersuchung des konkreten Betriebsszenarios der ansässigen Firmen 
Lärmimmissionskonflikte in der Nachbarschaft mit der 
Schutzbedürftigkeit von Mischgebieten aus. 
 
In der Nacht zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr lässt die 
Nachbarschaftssituation mit Berücksichtigung der Vorbelastung durch 
den nördlich gelegenen Windpark nur ein geringes Nutzungspotenzial 
zu. 
Dies war schon das Ergebnis des Schallgutachtens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 7.  
Um dies zu verdeutlichen, wurde ein eingeschränktes Gewerbegebiet 
GEe festgesetzt mit der Konkretisierung, dass nur solche Betriebe 
zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich beinträchtigen. 
Die Festsetzung wird im Rahmen der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 7 beibehalten. 
 
Eine ergänzende Festsetzung von flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln bzw. Geräuschkontingenten ist nach fachlicher 
Einschätzung aufgrund der geringen Größe des Gewerbegebietes mit 
der Firma Meyn als Hauptnutzer weder erforderlich noch sinnvoll.  

 
Bei Bedarf lässt sich der Nachweis der Immissionsverträglichkeit  
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konkreter Betriebsänderungen oder etwaiger späterer Neuansiedlungen 
durch Prognoseberechnungen nach TA Lärm im Zusammenhang mit 
den baurechtlichen Genehmigungsverfahren erbringen. 
 
Zu 5 
Gemäß dem zweiten Entwurf Teilfortschreibung LEP sowie 
Teilaufstellung Regionalpläne I bis III (Sachthema Windenergie) beträgt 
der Abstand bei planerisch verfestigten Gewerbeflächenausweisungen  
400 m. 
Der Abstand der Planfläche zu dem Windpark beträgt 514 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


